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RS OGH 1994/5/3 1Ob555/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1994

Norm

ABGB §1052 A

ABGB §1062

Rechtssatz

Die Fälligkeit einer Leistung ist zwar nicht von der Erbringung der Gegenleistung abhängig, doch sind Verzugszinsen

(Prozeßzinsen) deshalb nicht zuzuerkennen, weil die Einrede des nicht erfüllten Vertrags die Zahlungsp<icht trotz

Fälligkeit hemmt.
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